
 

Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Prötzel 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Prötzel vom 22.09.2011: 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20110922/Ö12 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt entsprechend § 93 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.10.2001 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2007 
(GVBl. I S. 286) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung Brandenburg 
(GemHV) vom 26.06.2002 (GVBl. II S. 414), zuletzt geändert durch zweite VO zur 
Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 16.04.2007 (GVBl. I S. 102) die geprüfte 
Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Prötzel.  
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: 11       davon anwesend: 11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:  11        Dagegen:    0         Enthaltung: 0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20110922/Ö13 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt entsprechend § 93 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.10.2001 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2007 
(GVBl. I S. 286) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung Brandenburg 
(GemHV) vom 26.06.2002 (GVBl. II S. 414), zuletzt geändert durch zweite VO zur 
Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 16.04.2007 (GVBl. I S. 102) die 
Entlastung des Amtsdirektors des Amtes Barnim-Oderbruch für das Haushaltsjahr 2010 der 
Gemeinde Prötzel. 
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:   11           davon anwesend: 11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:  11         Dagegen: 0    Enthaltung: 0 
 
 
 



 

Beschluss Nr: GV Prö/20110922/Ö14 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt, folgende Maßnahme aus den 
Investitionszuschüssen der amtsangehörigen Gemeinden im Zeitraum 2012 bis 2017 zu 
finanzieren: 
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:  11                                 davon anwesend:   11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:    0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:    11        Dagegen:     0           Enthaltung:    0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20110922/Ö15 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel hebt den Beschluss Nr. GV Prö/20110310/Ö17 zum 
Durchführungsvertrag des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Sport- und Touristenzentrum 
Schloss Prötzel“ auf. 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:  11            davon anwesend: 11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: 11    Dagegen:    0       Enthaltung: 0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20110922/Ö16 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt den anliegenden Durchführungsvertrag zum 
Vorhaben- und Erschließungsplan „Sport- und Touristenzentrum Schloss Prötzel“, Stand: 
27.06.2011. 
Der Amtsdirektor und der ehrenamtliche Bürgermeister werden beauftragt die 
Vertragsunterzeichnung vorzunehmen. 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:   11           davon anwesend: 11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:    11       Dagegen:  0         Enthaltung: 0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20110922/Ö17 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt, das gemeindliche Einvernehmen  



 

zum Bauantrag  – Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses zum Kinderwohnhaus  -  
Grundstück Siedlungsweg 11 B (Gemarkung Prötzel, Flur 19, Flurstück 145) zu erteilen.                         
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:    11          davon anwesend: 11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:     11       Dagegen:  0        Enthaltung: 0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20110922/Ö18 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt, das gemeindliche Einvernehmen  
zum Bauantrag  – Umnutzung ehemalige Gewerbeeinheit im Erdgeschoß zu einer Wohnung – 
für das Grundstück Strausberger Straße 22 im OT Prötzel zu erteilen. 
 
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:     11         davon anwesend: 11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:   11       Dagegen:    0       Enthaltung: 0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20110922/Ö21 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel erteilt dem Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch den 
Auftrag, die Gründung einer GmbH oder die Beteiligung der Gemeinde an einer solchen, die 
den 
Gesellschaftszweck haben soll, 

o erneuerbare Energien (Windkraft, Photovoltaik, Biomasse / Biogas, 
Geothermie, Solarthermie) zu entwickeln, 

o das Gebiet der Gemeinde Prötzel mit Elektrizität, Gas und Fernwärme zu 
versorgen, 

o Projektentwicklung und Projektmanagement bei der Entwicklung erneuerbarer 
Energien auf dem Gebiet der Gemeinde Prötzel zu betreiben, 

zu prüfen und der Gemeindevertretung mögliche Varianten hierfür zu unterbreiten. Die 
Vorschriften der §§ 91 ff. BbgKVerf sind dabei zu beachten. 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:    11                                davon anwesend:  11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:   0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:      11    Dagegen:       0            Enthaltung:  0 
 
 
 
Beschluss Nr:  



 

 
 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel bestätigt die Eilentscheidung vom 
14.06.2011. 
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:        11                            davon anwesend: 11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:   0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:           10  Dagegen:      1         Enthaltung:    0 
 
 
 
Beschluss Nr:  
 
 Die Eilentscheidung wird von der Gemeindevertretung Prötzel bestätigt. 
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:      11                             davon anwesend: 11 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:        11  Dagegen:      0            Enthaltung:   0 
 
 
 
 
 


